
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 415 ASVG Revision
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann gegen Entscheidungen des

Bundesverwaltungsgerichtes über die Versicherungsp icht, ausgenommen in den Fällen des § 11 Abs. 2 erster Satz,

oder über die Berechtigung zur Weiter- oder Selbstversicherung beim Verwaltungsgerichtshof wegen Rechtswidrigkeit

Revision erheben. Handelt es sich dabei um eine Angelegenheit der Kranken- oder Unfallversicherung, so steht das

Revisionsrecht in diesen Fällen dem Bundesminister für Gesundheit zu. In Angelegenheiten, die in den

Wirkungsbereich beider Bundesminister fallen, hat der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

vor der Revisionserhebung das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit herzustellen.
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